jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 K-SGAG Bewilligungspflicht

K-SGAG - Karntner Spiel- und Glucksspielautomatengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.08.2025

1. (1)Die Durchfihrung von Landesausspielungen mit Glicksspielautomaten sowie das Aufstellen und der Betrieb
einzelner Glucksspielautomaten fir Landesausspielungen mit solchen bedurfen der behérdlichen Bewilligung.
Daruber hinaus ist eine Standortbewilligung fir Automatensalons erforderlich.

2. (2)Bewilligungen im Sinne des Abs. 1 sind von der Behdrde @ 21 Abs. 2) schriftlich mit Bescheid zu erteilen.
Bewilligungen kdnnen mit Auflagen und Bedingungen versehen sein, wenn dies im 6ffentlichen Interesse gelegen
ist und insbesondere der Sicherung der Entrichtung der Abgaben, der Einhaltung gltcksspielrechtlicher
Bestimmungen, der Geldwaschevorbeugung sowie der Aufsicht dient.

3. (3)Im Land Karnten durfen insgesamt drei Bewilligungen fur Landesausspielungen mit Glicksspielautomaten
(Ausspielbewilligungen) erteilt werden, wobei zu keinem Zeitpunkt die Hochstzahl von insgesamt drei zur gleichen
Zeit aufrechten Bewilligungen Uberschritten werden darf. Die Ausspielbewilligungen durfen nur fir das Aufstellen
und den Betrieb von Gliicksspielautomaten in Automatensalons vergeben werden. Hierbei darf im Zeitpunkt der
Erteilung der Ausspielbewilligungen ein hdchstzulassiges Verhaltnis von einem Glicksspielautomat pro 1 200
Einwohner im Land Karnten nicht Uberschritten werden.

4. (4)Die Einwohnerzahl des Landes Karnten im Sinne des Abs. 3 bestimmt sich nach dem fir den jeweiligen
Finanzausgleich von der Bundesanstalt Statistik Osterreich zuletzt festgestellten und kundgemachten Ergebnis
der Statistik des Bevdlkerungsstandes oder der Volkszahlung zum Stichtag 31. Oktober, wobei das zuletzt
kundgemachte Ergebnis zum Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung maRgeblich ist.

5. (5)(entfallt)

In Kraft seit 10.12.2024 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/21
file:///

	§ 7 K-SGAG Bewilligungspflicht
	K-SGAG - Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz


